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Special: Flughäfen

Der Terror sucht sich immer 
neue Wege. Am 11. September 2001 
haben wir lernen müssen, dass Pas-
sagierflugzeuge als Waffe eingesetzt 
werden können. Die Paketbomben-
Funde am 29. Oktober 2010 machen 
deutlich, dass auch Frachtmaschinen 
gefährdet sind. Als Reaktion auf die 
vereitelten Anschläge hat die Euro-
päische Union die Sicherheitsmaß-
nahmen im Bereich der Luftfracht 
erneut verschärft, einen entspre-
chenden Aktionsplan legte die EU-
Kommission Anfang Dezember vor. 
Damit wurde das Konzept der siche-
ren Lieferkette bestätigt und in Tei-
len sogar nochmals ausgeweitet, da 
zum Beispiel die Behörden künftig 
enger zusammenarbeiten werden. Si-
cherheit geht nur miteinander. Das 
haben wir 2001 erfahren und seit-
dem große Fortschritte gemacht. Als 
Mitarbeiter im Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA) war ich nach den Terroran-
schlägen von New York daran betei-
ligt, die veränderten EU-Vorschriften 
für die Luftverkehrssicherheit umzu-
setzen und ein nationales Qualitäts-

management einzuführen. 
In Folge von 9/11 wurden zu-

nächst die Sicherheitsbestimmungen 
im Passagierbereich drastisch ver-
schärft, im Jahr 2006 folgte der 
Frachtbereich. Damals wurden die 
Auflagen für Logistikunternehmen, 
die als sogenannte Reglementierte 
Beauftragte Luftfracht befördern, 
deutlich erhöht. Seit Ende April 2010 
ist auch für alle Unternehmen, die 
den Status „bekannter Versender“ 
tragen wollen, die behördliche Zu-
lassung Pflicht. Im Frühjahr 2013 
endet die Übergangszeit für die her-
kömmliche Anerkennung, die in der 
Vergangenheit von reglementierten 
Beauftragten ausgestellt wurde.

Das Zertifikat
Mit dem Zertifikat „bekannter 

Versender“ versichern Hersteller, 
dass ihre Sendungen keine verbote-
nen oder gefährlichen Stoffe bein-
halten. Sie bürgen somit für ihre 
Luftfracht. Der Status spart Unter-
nehmen viel Zeit und Geld, da ihre 
Ware vor der Abfertigung nicht mehr 

Luftfrachtsicherheit wird 
zur Existenzfrage
Von Jens Makswitat

Sicherheitsexperten raten: Bekannte Versender sollten jetzt so schnell wie 
möglich die behördlich vorgeschriebene Zertifizierung erlangen.
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kontrolliert werden muss. Oder an-
ders gesagt: Alle Unternehmen, die 
sich eine Unterbrechung ihrer Liefer-
ströme nicht leisten können, benöti-
gen die Zertifi zierung dringend! Das 
betrifft zum Beispiel alle, die wichti-
ge Ersatzteile oder andere Waren, die 
kurzfristig benötigt werden, liefern 
wollen.

Ein Blick auf die aktuelle Situa-
tion erklärt, warum Luftfrachtexper-
ten betroffenen Unternehmen so ein-
dringlich raten, sich umgehend vom 
Luftfahrt-Bundesamt zertifi zieren zu 
lassen. Das Bundesinnenministerium 
geht davon aus, dass etwa 65.000 
Unternehmen in Deutschland den 
Status „bekannter Versender“ tragen. 
Bis Ende vergangenen Jahres haben 
sich erst knapp 3.000 davon der be-
hördlichen Prüfung gestellt. Für das 
kommende Jahr wird daher mit ei-
nem großen Ansturm bei den Anträ-
gen gerechnet – Bearbeitungsstau 
inklusive.

Für Unternehmen, die bis Ende 
2012 warten, um ihre Zertifi zierung 
auf den Weg zu bringen, ist es dann 
eigentlich schon zu spät. Die Konse-
quenzen: Wer sich vorher keine Zeit 
für die Zertifi zierung genommen hat, 
wird umso mehr Zeit und Geld ab 
dem 25. März 2013 für seine Luft-
fracht einplanen müssen. Denn ab 
diesem Tag gelten alle, die nicht be-
hördlich anerkannt sind, als unbe-
kannte Versender. Solche Unterneh-
men dürfen sich in die lange 
Schlange jener einreihen, die auf 
eine Sicherheitsüberprüfung ihrer 
Fracht warten. Feste Liefertermine 

sind dann nicht mehr möglich. Eine 
Schonfrist wird es nach dem Stichtag 
im Frühjahr 2013 nicht geben – das 
hat die EU-Kommission im Dezem-
ber deutlich gemacht. 

Das Luftfahrt-Bundesamt
Das Luftfahrt-Bundesamt baut 

mit seinen Anforderungen an „be-
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reits vorhandenen Sicherheitsmaß-
nahmen mit in die Beurteilung 
einfließen können. Wir können Un-
ternehmen helfen, sich viel über-
flüssige Arbeit zu ersparen. Das 
fängt schon damit an, dass wir die 
für Außenstehende oft schwer ver-
ständlichen Behörden-Richtlinien 
übersetzen können. Um zertifiziert 
zu werden, geht es nicht darum, so 
viel wie möglich beim LBA vorzule-
gen, sondern so viel wie nötig. Not-
wendig ist unter anderem der Nach-
weis über die Schulung aller 
Mitarbeiter, die sich im Unterneh-
men mit der Luftfracht befassen. 
Genau hier erleben viele ein unan-
genehmes Erwachen. Denn sie über-
sehen, dass auch das Personal, das 
nur mit den Luftfrachtdokumenten 
in Kontakt kommt, bereits die ent-
sprechende Schulung benötigt. Und: 
Jede Urlaubs- oder Krankheitsver-
tretung braucht die Pflicht-Schu-
lung ebenfalls. Darüber hinaus gilt 
es, jeweils einen Luftsicherheitsbe-
auftragten samt Stellvertreter im 
Unternehmen zu benennen und zu 
schulen. Neben der Dokumenten-
prüfung steht den Unternehmen 
dann auch ein Vor-Ort-Termin der 
LBA-Prüfer ins Haus – und zwar an 
jedem Standort, der mit Luftfracht 
zu tun hat. Angesichts der vielen 
Bausteine, auf die der Status „be-
kannter Versender“ aufbaut, herrscht 
bei vielen immer noch die Meinung: 
Luftfrachtsicherheit ist nicht nur läs-
tig, sondern auch noch teuer, doch 
der Preis für unsichere Fracht ist hö-
her – in jeder Hinsicht.

kannte Versender“ keine unüber-
windbaren Hürden auf. Und wenn 
das Unternehmen jemanden an der 
Seite hat, der die Abläufe kennt, 
dann vereinfacht und beschleunigt 
das die Zertifizierung erheblich. Von 
den Bauplänen der Logistikgebäude, 
in denen mit Luftfracht umgegan-
gen wird, bis hin zu Nachweisen 
von Brandschutz oder Zutrittskont-
rollen – Experten wissen ganz ge-
nau, welche Unterlagen für die Zer-
tifizierung relevant und richtig sind 
und wie diese aufbereitet werden 
müssen. Zudem können sie Unter-
nehmen aufzeigen, welche der be-

Mit dem Zertifikat Bekannter 
Versender versichern Hersteller, dass 

ihre Sendungen keine gefährlichen 
Stoffe beinhalten.
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